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1. Einführung 

Dieses Dokument teilt sich auf in eine allgemeine Stellungnahme des Amtes Nortorfer Land, der sich 

alle im folgenden genannten Gemeinden angeschlossen haben, und in die nachfolgenden speziellen 

Einzelstellungnahmen  der Gemeinden. 

2. Allgemeine Stellungnahme für das Amt und alle Gemeinden 

gemeinsam 

2.1. Grundsätzlicher Planungspielraum der Gemeinden 

Der (inzwischen unwirksame) Regionalplan 2012 legte für das Amtsgebiet zwei zusätzliche Flächen 

fest (dort die Nummern 164 und 287 mit zusammen 86,2 ha). Zusammen mit den vorher schon im 

Regionalplan enthaltenen drei Flächen (grob geschätzt 110 ha) waren damit rund 196,2 ha für die 

Windenergie vorgesehen. Der aktuelle Regionalplanentwurf erhöht die Flächenkulisse wesentlich auf 

elf Flächen mit zusammen rund 760,5 ha, dies ist fast eine Vervierfachung. Demgegenüber hat sich 

die landesweite Flächenausweisung nur von rund 1,7 auf 1,98% erhöht. Von den 77 im Planungsraum 

II vorgesehenen Vorranggebieten befinden sich allein 11 im Amtsbereich Nortorfer Land. 

Das Amt Nortorfer Land wird dadurch weit überproportional belastet. Es sind daher Möglichkeiten 

zu einer Reduzierung der Belastung erforderlich. 

Festzustellen ist eine wesentliche Einschränkung der gemeindlichen Planungshoheit gegenüber dem 

Regionalplan 2012. Dort heißt es in Abschnitt 5.7.1 Z (4): 

„Eine flächenmäßige Einschränkung ist zu begründen und muss beachten, dass das landesplanerische 

Ziel der Windenergienutzung erhalten bleibt. Dieses Ziel wird durch eine angemessene begrenzte Ein-

schränkung der Eignungsgebiete im Wege der Flächennutzungsplanung der einzelnen Gemeinde nicht 

in Frage gestellt.“ 

und 

„Inhalte der Landschaftsplanung, Lärmauswirkungen auf bewohnte Gebiete, die Rücksichtnahme auf 

die Planung benachbarter Gemeinden sowie weitere städtebauliche, landschaftspflegerische oder 

sonstige öffentliche und private Belange können im Wege der Abwägung eine Reduzierung der Eig-

nungsgebiete rechtfertigen“ 

In der Begründung (B zu 5.7.1 (1) bis (4)) heißt es: 

„Eine Reduzierung des Eignungsgebietes auf weniger als die Hälfte der Fläche stellt allerdings eineun-

zulässige Einschränkung der raumordnerisch auf diese Gebiete beschränkten Privilegierung dar.“ 

 

Im aktuellen Entwurf vom Dezember 2016 ist von Reduzierungsmöglichkeiten durch die Gemeinde 

nicht mehr die Rede. Jetzt heißt es (Fettdruck durch den Verfasser): 

„Im Gegenzug für einen Ausschluss der Windenergienutzung außerhalb der Vorranggebiete muss 

aber sichergestellt sein, dass sich die Windenergie innergebietlich vorrangig gegenüber anderen Be-
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langen durchsetzt. Daher sind einer gemeindlichen Steuerung innerhalb der Vorranggebiete mit Aus-

schlusswirkung sehr enge Grenzen gesetzt.“ 

„Die Bauleitplanung kann nur steuern, soweit die betroffenen Belange noch nicht letztabgewogen 

sind, weil sie auf Ebene der Regionalplanung zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht erkennbar 

waren, oder der Planungsebene nicht entsprechen. Zu nennen sind beispielhaft städtebaulich begrün-

dete Höhenbegrenzungen der im Vorranggebiet raumordnungsrechtlich unbeschränkt zulässigen 

Windkraftanlagen oder die Begrenzung der Zahl der Anlagen durch Festsetzung von „Baufenstern”. 

Diese Vorgaben sind deutlich einengender und reduzieren den Planungsspielraum fast auf nahezu 

Null. 

Die genannten Gestaltungsmöglichkeiten „Höhenbegrenzung“ und „Begrenzung der Zahl der Anla-

gen“ sind durch die Gemeinde rechtssicher kaum umsetzbar, da der Regionalplan ausdrücklich keine 

Höhenbegrenzungen enthält und den Gemeinden hierzu keine konkreten Anhaltspunkte gibt. 

Zur Höhenbegrenzung 

Auf S. 16 des LEP-Entwurfs (Stand Dezember 2016) heißt es: 

„Auch wenn im Planungszeitraum weiterhin 150-m-Anlagen dominieren werden, werden zukünftig an 

geeigneten Stellen Anlagen mit einer Gesamthöhe von 200 m und mehr beantragt und auch geneh-

migt. Durch die Festlegung von Referenzanlagen wird die Errichtung anderer Anlagen nicht einge-

schränkt oder ausgeschlossen.“ 

Inwieweit eine Höhenbegrenzung durch die Gemeinde zulässig sein wird, kann nur schwierig voraus-

gesagt werden, denn eine sog. Verhinderungsplanung, um das Vorhaben unwirtschaftlich zu machen, 

ist unzulässig. Im Beispiel in den folgenden Abbildungen wurde z. B. eine Bauhöhenbeschränkung auf 

185 m durch den Kreis abgelehnt, weil nicht begründbar war, dass 200 m für das Landschaftsbild 

unzuträglich sein sollen, während hingegen 185 m noch verträglich sein sollen. Der Unterschied in 

der räumlichen Wirkung war zu gering (Beispiel aus der Gemeinde Jühnde / Landkreis Göttingen in 

Niedersachsen). Es ist daher unsicher, welche Höhen in Schleswig-Holstein als Maximalhöhen durch 

die Gemeinde festgelegt werden dürfen. Die in Schleswig-Holstein noch üblichen Bauhöhen von 150 - 

180 m sind in z. B. in Niederachsen schon bei 200 - 206 m angelangt. 
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Abb. 1  Fotosimulation mit 185 m Bauhöhe 

 
Abb. 2  Fotosimulation mit 200 m Bauhöhe (der Unterschied ist kaum sichtbar)  

(Quelle: Elbberg Stadtplanung, Hamburg) 

 

Zur Begrenzung der Zahl der Anlagen 

Auch eine zahlenmäßige Begrenzung ist durch die gemeindliche Bauleitplanung schwierig durchzu-

setzen, da es der Gemeinde untersagt ist, die Größe der Vorranggebiete zu verändern. Die geringere 

Anlagenzahl verteilt sich dann lediglich auf dieselbe Fläche. Dafür ist eine städtebauliche oder land-

schaftsplanerische Begründung kaum herzuleiten. Es handelt sich um ein typisches Beispiel einer 

(nicht zulässigen) willkürlichen Verhinderungsplanung. 

Der Planungsspielraum der Gemeinden ist daher im Umfang wie im bisherigen Regionalplan 2012 

zu erhalten. Ersatzweise kann z. B. den Gemeinden die Möglichkeit einer Höhenbegrenzung auf 

150 m im Rahmen der Bauleitplanung ermöglicht werden. 

2.2. Schaffung von weiteren Regelungsmöglichkeiten für die Gemeinden 

Mit dem Landesentwicklungsplan (LEP) strebt die Landesregierung eine installierte Leistung von 

Windenergie an Land von 8 GW bis 2020 und von 10 GW bis 2025 an. Bis 2030 erwartet die Landes-

regierung eine installierte Leistung von 12 GW. Um diese Leitung unterzubringen, wurde die Leistung 

in 150 m hohe Referenzanlagen umgerechnet und die dazu benötigte Fläche ermittelt (ca. 2% der 
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Landesfläche). Der Flächenverbrauch ist aber nicht Selbstzweck. Mit höheren und leistungsstärkeren 

Anlagen kann dieses Ziel auch mit geringerer Anlagenzahl erreicht werden. 

Die Gemeinden müssen daher die Möglichkeit erhalten, die Vorrangebiete verkleinern zu dürfen, 

wenn sie die gewünschte Leistung auf verkleinerter Fläche erbringen können. 

Zudem sollten die Gemeinden sich andere Arten der regenerativen Energieerzeugung anrechnen 

können, z. B. wenn im Gemeindegebiet Strom aus Solarenergie oder Biogas erzeugt wird. Die Ge-

meinde soll eine Wahlfreiheit bei der Art der regenerativen Energieerzeugung erhalten. 

Bisher ist lediglich eine Abwehrmöglichkeit der Gemeinden bei einem Abstand von weniger als dem 

dreifachen der Höhe vorgesehen. Eine 200 m hohe Anlage ist somit in einer Entfernung von nur 

600 m zu einem Einzelhaus zulässig. Dies ist die Grenze, ab der nach der Rechtsprechung eine be-

drängende Wirkung einsetzen kann und eine Windenergieanlage unzulässig werden kann. Für einen 

Regionalplan, der auch Vorsorgeaspekte zu berücksichtigen hat, ist dieser Abstand viel zu gering. Das 

diese Regelung ihre Schutzfunktion verfehlt ist auch daran zu erkennen, dass nach unserer Kenntnis 

noch nie eine 200 m hohe Anlage in so einer geringen Entfernung gebaut wurde. Das Abstandserfor-

dernis muss daher auf mindestens das fünffache der Höhe erhöht werden. Ersatzweise müssen die 

Gemeinden die Möglichkeit erhalten, dies in ihrer Bauleitplanung festlegen zu können. 

2.3. Bürgerwindparks / wirtschaftliche Beteiligung der Gemeinden 

Um die Akzeptanz der Windenergie zu erhöhen, soll eine Beteiligung von Bürgern und Gemeinden 

an den Windparks ermöglicht werden. 

Vorbild kann das Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz des Landes Mecklenburg- Vorpommern 

vom 18. Mai 2016 sein. 

Die Grundidee des Gesetzes ist die Verpflichtung von Projektträgern, für neue Windparks eine haf-

tungsbeschränkte Gesellschaft zu gründen und Anteile von mindestens 20 Prozent dieser Gesell-

schaft den unmittelbaren Nachbarn und der Gemeinde zur Beteiligung anzubieten. Ein Anteil darf 

maximal 500 Euro kosten. 

Alternativ ist eine jährliche Ausgleichsabgabe an die Gemeinden möglich und den Bürgern kann an-

stelle von Anteilen ein Sparprodukt angeboten werden, was das Risiko gegenüber eine direkten Be-

teiligung reduziert. Der Windanlagenbetreiber kann dazu 10 Prozent der Gewinne der Projektgesell-

schaft einer Bank zu übertragen. Bei dieser Bank können Nachbarn im Fünfkilometerradius um die 

Anlage beispielsweise Sparbriefe oder Festgeldanlagen einrichten. Damit liegt die Verzinsung in der 

Regel deutlich über den derzeit marktüblichen Sätzen. 

Dieser Ansatz kann zu einer größeren Akzeptanz bei der Umsetzung des Regionalplans führen. 

2.4. Umfassung 

Die Auswirkungen der Bedrängung durch Windenergieanlagen auf die Anwohner sind nicht empirisch 

untersucht und dementsprechend aktuell nicht objektiv beurteilbar. Dennoch gibt es einige Recht-

sprechungen, die Rahmenbedingen für eine „optisch bedrängende Wirkung“ nennen. Dies sind Krite-

rien die rein auf der visuellen Wahrnehmung basieren. Dabei wird die Umfassung einer Siedlung 
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durch die Definition eines maximal zulässigen Umfassungswinkels bestimmt. Dabei ist der freie Blick 

in die Landschaft maßgebend, um eine „bedrohliche und erdrückende Wirkung“ zu verhindern. 

Im Planentwurf wird auf ein Gutachten zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ 

des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 

(01.2013) Bezug genommen. 

In der Rechtsprechung wird eine Beeinträchtigung im Überschneidungsbereich von 120 Grad des 

rechten und linken Sichtfeldes im 180 Grad Gesichtsfeld (entspricht 2/3 von 180 Grad) als zumutbar 

bewertet (vgl. OVG MAGDEBURG, Beschl. v. 16.03.2012, DVBl. 2012). Zwischen Eignungsgebieten 

muss ein Freihaltekorridor für Windenergieanlagen in einem Winkel von mindestens 60 Grad einge-

halten werden. Benachbarte Eignungsgebiete und Windparks, die vom Scheitelpunkt aus betrachtet 

im Blickfeld hintereinander liegen und sich optisch als eine geschlossene Kontur abbilden, werden als 

ein Eignungsgebiet angesehen. 

Demzufolge können Eignungsgebiete bzw. umfassende Eignungsgebiete für Windenergieanlagen im 

Betrachtungsraum eine Siedlung in der Summe in einem Winkel von bis zu 240 Grad (max. 2 x 120 

Grad) umschließen. 

Dieser Minimalstandard, der die untere zulässige Grenze darstellt, ist für eine vorsorgende Regio-

nalplanung bei weitem zu wenig. 

Zudem wurden unzulässige Anpassungen der Maßgaben des Gutachtens vorgenommen: 

 Der Betrachtungsraum um Ortslagen wurde von 3.500 m auf 2.250 m verringert, das heißt 

zur Umzingelung zählen nur Anlagen bis zu einer Entfernung von 2.250 m vom Ortsmittel-

punkt. Angenommen wurde ein Wirkbereich vom 15-fachen der Anlagenhöhe von 150 m der 

Referenzlage. Tatsächlich wird im Regionalplan aber keine Höhenbegrenzung vorgenommen. 

Es müssen daher auch 200 m oder höhere Anlagen betrachtet werden, was zu einem Be-

trachtungsraum von mindestens 3.500 m führt. 

 Gleichzeitig werden Vorranggebiete für Repowering bei der Umfassungswirkung nicht gewer-

tet, da dafür an anderer Stelle im Land eine Entlastung des Landschaftsbildes eintritt. Dies 

darf aber kein Grund sein, um Bürger unzulässig zu belasten. 

Um die Umfassungswirkung zu verringern, soll ein Mindestabstand von 3 km von Windparks un-

tereinander eingeführt werden (wie z. B. in Niedersachsen). 

2.5. Bedarfsgerechte Befeuerung 

In Deutschland müssen Windenergieanlagen mit einer Höhe von über 100 Metern in der Nacht mit 

rot blinkenden Leuchten auf der Gondel gekennzeichnet werden. Mit der bedarfsgerechten Nacht-

kennzeichnung ist eine Lösung entwickelt worden, die es über eine radargestützte Steuerung gestat-

tet, die Warnlichter auf der Anlage nur dann zu aktivieren, wenn sich ein Flugobjekt in der Nähe be-

findet. Dadurch können zum einen die nächtlichen optischen Störungen beseitigt werden und zum 

anderen kann unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben die objektive Luftverkehrssicherheit erhöht 

werden, da nur noch die für den jeweiligen Piloten relevanten Hinderniskennzeichnungen aktiv sind. 
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Eine bedarfsgerechte Befeuerung von Windparks reduziert die bisher gesetzlich vorgeschriebene 

Dauerbefeuerung auf ein Zehntel.1 Zugelassene Systeme sind inzwischen auf dem Markt. 

Um die Akzeptanz der Windenergie zu erhöhen und die Nachbarschaft zu entlasten, soll die be-

darfsgerechte Nachtkennzeichnung für Windparks verpflichtend werden. Ersatzweise müssen die 

Gemeinden die Möglichkeit haben, diese verpflichtend festzusetzen. 

3. Spezielle Stellungnahmen für betroffene Gemeinden 

3.1. Bokel 

 
Abb. 3    Übersicht Gemeinde Bokel 

3.1.1. Allgemein 

Der in dem Beratungsschreiben vom 15.05.2017 von Planungsbüro ELBBERG aus Hamburg verfassten 

"Allgemeinen Stellungnahme für das Amt und alle Gemeinden", unter Punkt 2, Seiten 4 - 9 wird voll-

umfänglich zugestimmt (Kapitel 2 in diesem Dokument). 

3.1.2. Speziell 

a. Durch die zusätzlich aufgewiesenen Gebiete entsteht eine unzumutbare Umzingelungswir-

kung. 

b. Eine Wohnbauentwicklung der Gemeinde Bokel kann perspektivisch nur nach Norden erfol-

gen. Diesbezüglich wird auf die Anlage 1 zu dieser Stellungnahme verwiesen (im Anschluss 

abgedruckt). Die Anlage 1 ist Bestandteil der speziellen Stellungnahme der Gemeinde Bokel. 

Auf Grund dessen muss der Gemeinde die Möglichkeit gegeben werden, den Abstand zur 

Ortslage wesentlich erhöhen zu können. Dies würde sich dann direkt auf die Teilgebiete 

PR2_RDE_080 und PR2_RDE_082 auswirken. 

                                                           
1
 Windindustrie in Deutschland: Bedarfsgerechte Befeuerung, 02/2015 
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c. Das für das Repowering vorgesehene Gebiet PR2_RDE_080 darf nur bebaut werden, wenn 

ein Abbau der bestehenden, bereits einmal repowerten Anlagen nördlich außerhalb der Flä-

che PR2_RDE_094 (Windpark Ellerdorf) erfolgt. 

d. Das aus zwei Teilflächen bestehende Gebiet PR2_RDE_083 soll ganz entfallen, um nach 

Nordwesten einen freien Blickbereich zu erhalten. Im Gebiet können nur wenige Anlagen 

aufgestellt werden, es sorgt aber für eine durchgängige Verstellung des gesamten Horizontes 

von Nordwesten bis Nordosten. 

 

Anlage 1: informelles Planungskonzept Gemeinde Bokel 

Im Beratungserlass vom 02.02.2016 wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Gemeinden sich 

auch mit informellen Plankonzepten in den regionalplanerischen Findungsprozess einbringen kön-

nen. 

Planung der Gemeinde I: 

Die Gemeinde Bokel versuchte im nicht überplanten Innenbereich gem. § 34 BauGB selbständig Bau-

land für interessierte Bürger zu gewinnen bzw. zur Verfügung zu stellen. Leider scheiterten diese 

Versuche allesamt daran, dass die Eigentümer nicht bereit sind potenzielle Flächen zu veräußern. 

Nachdem hier keine weiteren Erfolgsaussichten gegeben waren, wandte sich die Gemeinde an das 

Amt Nortorfer Land bzw. den Kreis RD. 

Planung der Gemeinde II: 

Im Rahmen der Ausarbeitung zu Baulandpotenzialen in der Gemeinde Bokel wurde vom Kreis RD-Eck 

eine Analyse erstellt, der sich die Gemeinde Bokel voll und ganz anschließen kann. Die Inhalte decken 

sich mit den hier getätigten Aussagen. 

Es wird hier darauf hingewiesen, dass die in der Bewertung genannten Flächen derzeit – und wahr-

scheinlich auch nicht in den kommenden Jahren – zur Verfügung stehen werden, da die Eigentümer 

bis dato nicht gewillt sind, die in Frage stehende Flächen zu veräußern. 

Planung der Gemeinde III: 

Die einzige Möglichkeit der Gemeinde Bokel, neue Bauflächen zur Verfügung zu stellen, wäre dem-

nach der Weg der Bauleitplanung. 

Laut Landesentwicklungsplan SH von 2010 (Seite 46) ist die Wohnungsbauentwicklung in der Ge-

meinde Bokel (Gemeinde, die kein Schwerpunkt ist) wie folgt festgelegt: 

Im Zeitraum 2010 bis 2025 können in Gemeinden im ländlichen Raum, bezogen auf ihren Wohnungs-

bestand am 31.12.2009 bis zu 10 % neue Wohnungen gebaut werden. 

Die Prognose / die Werte über das Jahr 2025 hinaus stehen derzeit noch nicht fest, müssen hier aber 

schon bedacht werden, da die Nutzungsdauer der Windenergieanlagen auf den demnächst bald aus-

gewiesenen (Eignungs-)Flächen um ein vielfaches höher sein wird als 10 Jahre (2016 bis 2025 = 10 

Jahre).  

Geht man von einer normalen Abschreibung / Nutzung der Anlagen von 15 – 20 Jahren aus und 

rechnet man auch noch das Repowering mit ein, so muss hier ein Wert von mindestens 25 - 30 Jah-

ren zugrunde gelegt werden. 
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Das Bedeutet für die Gemeinde Bokel ein Betrachtungszeitraum von jetzt bis zum Jahre 2040 / 2045.   

Die Frage lautet also:  

Welche Siedlungsstruktur wird / kann die Gemeinde bis zum Jahre 2040 vollziehen? 

In der nachfolgenden Übersicht zu diesem Konzept finden Sie eine grafische Darstellung möglicher 

Flächen, die sich auf den ersten, oberflächlichen Blick ggf. für Baulandflächen eignen würden. Bei 

näherer Betrachtung müssen aber die rot umrandeten Flächen wieder verworfen werden. 

Abb. 4    Übersicht der Konzepte (ohne Maßstab) 

Gründe für die „Nichtbebaubarkeit“ der rot umrandeten Flächen:  

- Derzeit noch in der Bewirtschaftung 

- Verkauf durch Eigentümer kommt derzeit nicht in Betracht 

- Binnendüne gem. § 21 LNatSchG SH  

-  „Bokler Au“  Uferschutzstreifen von 50 m gem. § 35 LNatSchG SH 

- Neu errichteter Güllesilo  Abstandsregelungen nach BImSchG 
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Abb. 5    Entwicklungsachs (ohne Maßstab) 

Die gelb umrandete Fläche ist einzige verbleibende Potenzialfläche, weist aber lediglich einen Ab-

stand zur im Norden geplanten Windenergieeignungsfläche von unter 800 m aus. 

3.1.3. PR2_RDE_080 und PR2_RDE_082  

 
Abb. 6    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Der Gemeinde soll die Möglichkeit gegeben werden, den Abstand zur Ortslage wesentlich erhöhen zu 

können, um eine Siedlungsentwicklung nach Norden zu ermöglichen (s. Abschnitt 3.1.2 b). 
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3.1.4. PR2_RDE_083 

Abb. 7    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Das Vorranggebiet soll ganz entfallen (s. Abschnitt 3.1.2 d). Im Übrigen wurde Westen eine Waldflä-

che nicht berücksichtigt (in obiger Karte rot). Diese Fläche kann nicht Teil des  Vorranggebiets sein. 

3.1.5. PR2_RDE_094 

Abb. 8    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

- keine Stellungnahme zu diesem Gebiet – 
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Das Vorranggebiet PR2_RDE_080 darf aber nur bebaut werden, wenn der Abbau der in obenstehen-

der Abbildung sichtbaren Anlagen außerhalb des Vorranggebiets gesichert ist (s. Abschnitt 3.1.2 c). 

3.2. Borgdorf-Seedorf 

 
Abb. 9    Übersicht Gemeinde Borgdorf-Seedorf 

3.2.1. Allgemein 

Die Gemeinde Borgdorf-Seedorf nimmt wie folgt Stellung (die Stellungnahme entspricht der Stellung-

nahme, die bereits im Mai 2016 abgegeben wurde): 

Bereits im Jahre 2011 hat in Borgdorf-Seedorf eine Meinungsbildung in der Einwohnerschaft und in 

der Gemeindevertretung zum Thema Windkraft stattgefunden. Dabei ist deutlich geworden, dass die 

Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger keine Aufstellung von WKA auf unserem Gemeindegebiet 

wünscht. Mit einer Gegenstimme wurde ein Gemeindevertreterbeschluss gegen das Aufstellen von 

WKA gefasst. 

Wir sind ein landwirtschaftlich und touristisch geprägtes Dorf, dessen Ortsteile um einen ca. 65 ha 

großen See gelegen sind. Viele Menschen sind hierher gezogen, um hier die Ruhe und das wunder-

schöne Landschaftsbild zu genießen. Ein großer Campingplatz, der eine der größten Einnahmequellen 

für unsere Gemeinde ist, beherbergt viele Naturliebhaber, die z.B. dem Großstadtalltag Hamburgs 

entfliehen wollen. Die Gemeinde befürchtet durch weitere, in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebau-

ung aufgestellte WKA eine Senkung des Erholungswertes unserer Naturlandschaft und einen negati-

ven Einfluss auf den Tourismus. 

Die Grundhaltung zur Energiewende und Windenergie vieler Anwohner und Gemeindevertreter ist 

durchaus positiv. Unverständnis erzeugt hier das OVG-Urteil, dass nun weitestgehend an den Ge-

meinden und der Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger vorbei geht .Die jetzige Überproduktion 

an Strom führt mangels eines belastbaren Gesamtkonzeptes des Energienetzes zur Abschaltung von 

WKA und zieht hohe Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe nach sich. Es ist unverständlich, 

warum gegen den Willen der Gemeinden und deren Einwohner bis zur Lösung dieser Problematik 
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weitere Anlagen gebaut werden sollen. Die „Verspargelung“ unseres schönen Lebensraumes kann so 

nicht hingenommen werden. 

Viele Anwohner an WKA beklagen sich über die Licht- und Lärmbelästigung. Diese führen zu Kopf-

schmerzen und Schlafstörungen. Die Anlagen stehen wahrscheinlich zu dicht an der Wohnbebauung. 

Woher diese Auswirkungen auf Gesundheit von Mensch und Tier kommen, sind nicht oder nur unzu-

reichend geklärt. Ein Landesverfassungsgerichtsurteil in Bayern vom 09. Mai 2016 bestätigt die Ent-

scheidung der Staatskanzlei, nur Anlagen mit dem 10fachen Abstand zur Höhe der WKA (10H) zuzu-

lassen. Sind Schleswig-Holsteiner resistenter gegen gesundheitliche Beeinträchtigungen als Bayern?  

Die Landesplanung gibt den Gemeinden die Möglichkeit sich prozentual zu der Einwohnerzahl bis 

2025 zu entwickeln. Diese Entwicklung ist in unserer Gemeinde mit der aktuellen Planung eines Bau-

gebietes erschöpft. Wenn die Windkraftanlagen auf Eisendorfer Gebiet mit einem Abstand von 800 

m zu unserer Wohnbebauung in Borgdorf-Seedorf entstehen, nimmt uns dieses Eignungsgebiet die 

Möglichkeit einer freien baulichen Entwicklung in diese Richtung. Insofern fordern wir einen Min-

destabstand von 800 m zu unserer Gemeindegrenze. Trotz demographischer Entwicklung ist die 

Nachfrage nach Wohnbebauung im ländlichen Raum nach wie vor hoch. Eine Weiterentwicklung 

nach 2025 muss auch unserer Gemeinde möglich sein. Die Einbindung unserer Gemeinde in die Na-

turparke Nortorfer Land und Westensee grenzen ohnehin eine bauliche Entwicklung ein. 

Unser zentraler See und das Bellerbektal sind Lebensraum für zahlreiche Brutvögel und Fledermäuse. 

Störche, Seeadler und Scharen von Wildgänsen ziehen durch unsere Gemeinde und werden durch 

den Flügelschlag der Anlagen gefährdet.  

Dabei ist unsere Gemeinde von zukünftigen und bestehenden Anlagen regelrecht umzingelt. Der 

Mensch und das Tierwohl stehen nicht mehr im Vordergrund.  

Profitieren werden nur einige wenige Landeigentümer. Die Bürgerinnen und Bürger gehen leer aus. 

Gewerbesteuern sind nicht zu erwarten. Trotz zahlreicher länger stehender Anlagen hat noch keine 

Gemeinde im Amt Nortorfer Land Einnahmen erzielt.  

Die Abwertung des Immobilienbestandes und der weniger attraktive Zuzug in Gemeinden mit der 

unmittelbaren Nähe von WKA ist ein weiteres Thema, dem wir Rechnung tragen sollten. Die Men-

schen haben Angst um den Wert ihrer Bestandsimmobilie. Und das aus gutem Grund. Es gibt Studien, 

die diese Annahme bestätigen. Ein Immobilienverkauf erscheint zumindest schwierig und ist nur mit 

Verlusten zu realisieren. Unsere Gemeinde plant aktuell ein Wohngebiet zwischen den Ortsteilen. 

Wer möchte in einen Bauplatz investieren, der von Westen und Osten Geräuschbelästigung durch 

Windkraft, Schattenwurf und Leuchtfeuer mit sich bringt? 

Die Staatssekretärin im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räu-

me, Dr. Ingrid Nestle, stellte auf der Informationsveranstaltung am 15. März 2016 in Rendsburg die 

These auf, dass Windkraftanlagen zum Landschaftsbild des Landes Schleswig-Holstein passen. Diese 

Auffassung teilen wir nicht. Wir wollen unsere geliebte Landschaft mit der Lebensqualität so erhal-

ten, wie sie ist. Wir erwarten von der Landesplanung ein transparentes, glaubwürdiges und belastba-

res Konzept zum Ausbau des Stromnetzes und der Ausweisung von Windeignungsflächen.  

Fazit: Die Gemeinde Borgdorf-Seedorf lehnt aus ökologischen, ökonomischen, gesundheitlichen und 

den Naturschutz betreffenden Bedenken weitere Windkraftanlagen ab und stellt sich entschieden 
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gegen eine Aufnahme eines Eignungsgebietes für Windenergieerzeugung in Eisendorf und Borgdorf-

Seedorf im zukünftigen Regionalplan. 

3.3. Ellerdorf 

 
Abb. 10    Übersicht Gemeinde Ellerdorf 

3.3.1. Allgemein 

Die Gemeinde verlangt Steuerungsgmöglichkeiten durch die gemeindliche Bauleitplanung wie bei 

anderen privilegierten Bauvorhaben im Außenbereich auch. Durch die starren Vorgaben des Regio-

nalplans wird die Planungshoheit der Gemeinde praktisch auf Null reduziert, was nicht zulässig sein 

dürfte. 

Die Gemeinde muss die Möglichkeit erhalten, die maximale Höhe der Anlagen auf die Höhe der von 

der Regionalplanung benutzten Referenzanlage von 150 Meter Höhe zu beschränken. Alle Abstand-

sermittlungen der Regionalplanung beruhen auf dieser Bauhöhe. Gleichzeitig wird die Bauhöhe durch 

die Regionalplanung ausdrücklich nicht beschränkt. Dies ist ein Widerspruch und macht alle Flä-

chenermittlungen rechtlich angreifbar. Für größere Bauhöhen sind diese Ermittlungen falsch und 

müssen entweder durch die Regionalplanung selbst korrigiert werden oder der gemeindlichen Steue-

rung zugänglich gemacht werden. Diese Möglichkeit sollte ausdrücklich im Regionalplan vorgesehen 

werden, damit die Gemeinde nicht allein das Risiko von Klagen gegen die Bauhöhenbeschränkungen 

trägt. 

Eine feste Vorgabe von Flächen widerspricht dem politischen Ziel des Regionalplans. Ziel ist die Er-

bringung einer bestimmten Leistung an Windenergie und nicht die Bebauung einer bestimmten Flä-

che mit WEA. Es muss daher der Gemeinde überlassen werden, ob sie das energiepolitische Ziel mit 

vielen niedrigen Anlagen auf größer Fläche erfüllt oder mit wenigen hohen Anlagen auf kleiner Flä-

che. 

Das Gemeindegebiet ist zu großen Teilen als Vorranggebiet oder Gebiet mit besonderer Bedeutung 

für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe im Regionalplan ausgewiesen. Diese Belastung muss bei 

der Ausweisung der Vorranggebiete für die Windenergie berücksichtigt werden, indem entweder die 
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Vorranggebiete verkleinert werden oder die Gemeinde die Möglichkeit erhält, die im Rahmen der 

gemeindlichen Bauleitplanung zu steuern. 

3.3.2. Umfassung der Ortslage 

Abb. 11    Umfassung mit Unterschreitung des Freihaltekorridors (rot markiert) (ohne Maßstab) 

Die Überprüfung des Umfassungswinkels für die Ortslage Ellerdorf ergab eine Unterschreitung des 

Freihaltekorridors von 60 Grad zwischen den benachbarten Vorranggebieten PR2_RDE_100 und 

PR2_RDE_102 bei Berücksichtigung des Betrachtungsraums um Ortslagen von 2.250 m. Als Maß-

nahme gegen die Umfassung sollte eines der beiden Eignungsgebiete verkleinert werden. 

3.3.3. Weitere flächenwirksame Planungen 

Bei der Umfassung der Ortslage Ellerdorf und der daraus resultierenden Einschränkung der Sied-

lungsentwicklung und Belastung sind nicht nur die neuen Vorranggebiete zu beachten, sondern auch 

weitere großflächigen Planungen. Gemäß der 5. Änderung des Flächennutzungsplans (Juni 2006) der 

Gemeinde Ellerdorf ist nordöstlich der Ortslage Ellerdorf eine Fläche für den Abbau oberflächennaher 

Rohstoffe dargestellt, welche sich bis in die Gemeinde Eisendorf fortsetzt.  Dabei handelt es sich um 

eine Fläche für den Kiesabbau. Derzeit gibt es dort konkrete Planungen eines Unternehmens mit dem 

Kiesabbau zu beginnen, anschließend an die in Eisendorf bereits bestehende Abbaufläche für das 

dortige Kalksandsteinwerk. Darüber hinaus, gibt es weitere verfestigte Planungen zum Bau einer 

Photovoltaikanlage entlang der Bahntrasse (Hamburg-Flensburg) südöstlich der Ortslage Ellerdorf, 

um als Gemeinde einen weiteren Beitrag zu erforderlichen Ausbau der erneuerbaren Energien zu 

leisten. Der entsprechende vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 2 befindet sich zurzeit in der Auf-

stellung.  Diese Belastung durch flächenwirksamen Planungen muss bei der Ausweisung der Vorrang-
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gebiete für die Windenergie berücksichtigt werden, indem entweder die Vorranggebiete verkleinert 

werden oder die Gemeinde die Möglichkeit erhält, die im Rahmen der gemeindlichen Bauleitplanung 

zu steuern. 
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Abb. 12    Weitere flächenwirksame Planungen in Ellerdorf (ohne Maßstab) 
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3.3.4. Ablenkflächen Rotmilan  

Bei Ablenkflächen handelt es sich um extensiv bewirtschaftete Flächen, welche dem Rotmilan mit 

einem höheren Angebot an Beutetieren bei seiner Nahrungssuche steuern und somit von den Wind-

energieanlagen fernhalten soll.   

Westlich der Ortslage Nortorf befinden sich solche Ablenkflächen für den Rotmilan, welche für den 

bestehenden Windpark Papenkamp zwischen Ellerdorf und Bokel in etwa 3.500 m Entfernung ange-

legt wurden (nördlicher Teil des Gebiets PR2_RDE_094 und außerhalb davon). Das geplante Vorrang-

gebiet PR2_RDE_100 und die nach Süden gerichtete Erweiterung des Gebiets PR2_RDE_094 befinden 

sich zwischen Windpark und Ablenkfläche. Je nach Lage des Horstes befinden sich die geplanten Vor-

ranggebiete auf dem Weg zu den Ablenkflächen und verursachen eine Gefahr des Vogelschlags. 

Dadurch und durch die zu geringe Entfernung von nur 750 m zum Gebiet PR2_RDE_100 wird die Ab-

lenkfläche zu einer Gefahr für den Rotmilan. Um die Attraktivität der Ablenkfläche weiterhin zu ge-

währleisten, sollte das Vorranggebiete PR2_RDE_094 und PR2_RDE_100 deutlich verkleinert werden. 

 
Abb. 13    Ablenkfläche für den Rotmilan (rot markiert) (ohne Maßstab) 
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3.3.5. PR2_RDE_094 

 Abb. 14    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Verkleinerung wegen Ablenkfläche Rotmilan (siehe Abschnitt 3.3.3) 
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3.3.6. PR2_RDE_100 

Abb. 15    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Verkleinerung wegen Ablenkfläche Rotmilan (siehe Abschnitt 3.3.3) 
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3.3.7. PR2_RDE_102 

 Abb. 16    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

- keine Stellungnahme zu diesem Gebiet - 
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3.4. Eisendorf 

 
Abb. 17    Übersicht Gemeinde Eisendorf 

3.4.1. PR2_RDE_102 

 Abb. 18    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

–Die Gemeinde Eisendorf bittet um Überprüfung folgender Belange 
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a) Im Osten des Gemeindegebiets befinden sich mehrere denkmalgeschützte Hünengräber, diese 

sollen mit ausreichenden Abständen berücksichtigt werden. 

b) Im derzeitigen Regionalplan sind im nördlichen Gemeindegebiet umfangreiche Flächen für den 

Abbau oberflächennaher Rohstoffe vorgesehen. In Richtung Ellerdorf werden demnächst neue Flä-

chen abgebaut. Die Gemeinde ist dadurch überdurchschnittlich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten 

eingeschränkt. Der Regionalplan sollte die gemeindliche Entwicklung nicht beenden, sondern Flächen 

für eine Siedlungsentwicklung weiterhin ermöglichen. 

c) Eine wohnbauliche Entwicklung ist nur nach Südwesten in Richtung der Vorrangfläche möglich. 

Diese Möglichkeit soll erhalten bleiben. 

 

3.5. Nortorf 

 
Abb. 19    Übersicht Stadt Nortorf 
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3.5.1. Berücksichtigung der Ortsentwicklung 

Abb. 20     Entwicklungsbeschränkung Nortorf (ohne Maßstab) 

Einzige Möglichkeiten  
zur wohnbaulichen 
Entwicklung 
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Die Stadt Nortorf ist heute schon aufgrund ihrer Grenzlage zu den Gemeinden Borgdorf-Seedorf und 

Schülp bei Nortorf im Osten sowie der L 328 im Westen stark in ihrer Entwicklung beschränkt. Die 

neuen Vorranggebiete insbesondere im Norden und im Nordwesten verstärken diesen Effekt und 

nehmen der Stadt die letzten Möglichkeiten der Siedlungserweiterung für Wohngebiete entlang der 

Rendsburger Straße nach Nordwesten in Richtung des Vorranggebiets 100 sowie nach Norden in 

Richtung des Vorranggebiets 102 (siehe obige Abbildung). 

Die Stadt Nortorf sieht sich durch die Vorranggebiete 100 und 102 in ihrer Siedlungsentwicklung als 

Unterzentrum erheblich beeinträchtigt. Der Stadt Nortorf werden perspektivisch fast alle weiteren 

Entwicklungsmöglichkeiten genommen. Die Stadt Nortorf hat bisher stets zurückhaltend und anlass-

bezogen die Bauleitplanung betrieben um die bauliche Entwicklung Schritt für Schritt zu planen und 

realisieren. 

Im Landschaftsplan sind bereits weitere Flächen westlich der heutigen Siedlungsbebauung entlang 

der Rendsburger Straße (K45) als Wohnbaugebiet dargestellt. 
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Abb. 21     Entwicklungsbeschränkung Nortorf (ohne Maßstab) 

Die Ortsentwicklung der Stadt Nortorf muss berücksichtigt werden. Das Vorranggebiet PR2-RDE-

100 und PR2-RDE-102 sind ist daher zu streichen. 
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Damit würde der Aussage auf S. 81 des LEP-Entwurfs (Stand Dezember 2016) entsprochen, nach der 

die Interessen der zentralen Ortslagen in Bezug auf die Ortsentwicklung vorrangig berücksichtigt 

werden sollen. So wurde für die Gemeinde Flintbek als Stadtrandkern 2. Ordnung eine solche Sied-

lungserweiterung auch über den Siedlungsachsenraum hinaus berücksichtigt, ohne dass verfestigte 

Planungen zur Siedlungserweiterung vorliegen. Dies muss auch für die Stadt Nortorf als Unterzent-

rum gelten. 

3.5.2. Umfassung der Ortslage 

Die Überprüfung des Umfassungswinkels für die Ortslage Nortorf ergab eine Unterschreitung des 

Freihaltekorridors von 60 Grad zwischen einzelnen, benachbarten Vorranggebieten PR2_RDE_125 

und PR2_RDE_126 bei Berücksichtigung des Betrachtungsraums um Ortslagen von 3.500 m. Dieser 

erweiterte Betrachtungsraum ist notwendig, da in den Vorranggebieten auch 200 m hohe Analgen 

entstehen können. Als Maßnahme gegen die Umfassung könnte das Vorranggebiet PR2_RDE_125 

entfallen. Alternativ könnten auch die Vorranggebiete PR2_RDE_121 und PR2_RDE_126 

(Repowering) verkleinert werden. 

 
Abb. 22    Umfassung mit Unterschreitung des Freihaltekorridors (rot markiert) (ohne Maßstab) 
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3.5.3. PR2_RDE_100 

 
Abb. 23    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Das Vorranggebiet soll insgesamt entfallen, um eine Siedlungsentwicklung in diesem Bereich zu er-

möglichen. 
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3.5.4. PR2_RDE_102 

 Abb. 24    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Das Vorranggebiet soll insgesamt entfallen, um eine Siedlungsentwicklung in diesem Bereich zu er-

möglichen. 
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3.5.5. PR2_RDE_125 

 Abb. 25    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Das Vorranggebiet soll insgesamt entfallen, da es die Umzingelungswirkung um die Stadt Nortorf  

verstärkt (siehe obiger Abschnitt „Umfassung der Ortslage“). 
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3.5.6. PR_RDE_121 und PR2_RDE_126 

 Abb. 26    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Das Repowering – Gebiet PR2_RDE_126 ist nur 400 m von der südlichen Grenze des mit dem Bebau-

ungsplan Nr. 33 der Stadt Nortorf ausgewiesenen Gewerbegebietes und Sondergebietes entfernt. 

Der Bebauungsplan lässt gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO im Ausnahmewege in diesem Gewerbege-

biet betriebsbedingtes Wohnen zu. Der Anspruch auf gesunde Wohnverhältnisse muss auch in diesen 

Fällen gewahrt werden. Diese gesunden Wohnverhältnisse wären durch eine Errichtung des 

Repowering – Gebietes nicht mehr gegeben. 

Durch die Nähe des Repowering – Gebietes werden die  Gewerbegebiete in ihrer Attraktivität erheb-

lich beeinträchtigt. Bei Errichtung des Repowering-Gebietes würde deshalb die Attraktivität der be-

treffenden Planungsräume erheblichen Schaden erleiden. Es ist zu befürchten, dass sich wegen die-

ser negativen Auswirkung kaum Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen finden lassen, die 

bereit sind, eine Investitionsentscheidung in den genannten Gebieten zu treffen. Die gesunde Ent-

wicklung der Stadt Nortorf wird so beeinträchtigt. 
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3.6. Schülp 

 
Abb. 27    Übersicht Gemeinde Schülp 

 

3.6.1. PR2_RDE_121 und PR2_RDE_126 

 Abb. 28    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

- keine Stellungnahme zum Gebiet - 
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3.7. Timmaspe 

 
Abb. 29    Übersicht Gemeinde Timmaspe 

3.7.1. PR2_RDE_121 und PR2_RDE_126 

 Abb. 30    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 
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Als Gemeinde haben wir Erfahrungen mit Windkraftanlagen,  

1. im Windpark Timmaspe, die 100 m hoch sind und 1.000 m von der Bebauung der Gemeinde 
entfernt stehen (westlich der Ortslage, nicht als Vorranggebiet im Entwurf des Regional-
plans)und  

2. im Windpark Schülp / Nortorf mit Anlagen die ca. 150 m hoch sind und 800 m von der Be-
bauung der Gemeinde stehen (nordwestlich der Ortslage, Gebiet PR2_RDE_121). 

 

Da beide Windparks westlich, also in der Hauptwindrichtung stehen, werden die Lärmemissionen 

häufig direkt in den Ort getragen. 

Von den Anwohnern ist die Lärmentwicklung im ersten Windpark in Timmaspe sehr befürchtet wor-

den (. Aber nach der Errichtung wird die Lärmbelastung grundsätzlich als gut erträglich empfunden. 

Wenige Bewohner von Einzelhäusern im Außenbereich mit einer Entfernung von 400 m zur nächsten 

WEA empfinden sie als störend und haben ihren gesamten Wohnbereich im Haus daraufhin umge-

staltet.  

Die Lärmbelastung des zweiten Windparks reicht bis in die Mitte des Dorfes hinein. Viele Anwohner 

beklagen sich immer wieder über die Lärmbelastung  

Aus dieser Erfahrung sehen wir die Regelung von 10H – ein Abstand von dem 10fachen der Höhe der 

Windmühlen zur Siedlungsbebauung - für eine weitere Planung als notwendige Grundlage. Dazu ge-

hört ein Abstand von 5H zu Einzelhäusern im Außenbereich. 

Dies wäre eine Planung mit den Menschen, die in den Regionen wohnen, in denen Windparks errich-

tet werden. 

Zudem treibt uns die Frage um, warum ein Schwarzstorch, der sich kurzfristig angesiedelt hat, einen 

Schutzraum von 5.000 m erhält, aber Menschen, die bereits seit 50 Jahren in ihren Häusern wohnen 

max. 800 m Schutzraum erhalten. Hier muss die Gemeinde die Möglichkeit erhalten, auch zugunsten 

der Menschen die Schutzabstände zu erhöhen. 
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3.8. Gnutz 

 
Abb. 31    Übersicht Gemeinde Gnutz 

3.8.1. Allgemein 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Gnutz sind 316,6 ha als Vorranggebiet für Windkraftanlagen vorgese-

hen. Bei einer Gesamtfläche der Gemeinde von 2.295 ha wäre das ein Anteil von 13,8 %. Rechnet 

man noch die direkt an der Ortsgrenze zu Schülp liegende Vorrangfläche von 37,2 ha und die direkt 

an der Ortsgrenze zum Aukrug liegende Vorrangfläche von 105,8 ha hinzu, käme man auf eine Ge-

samtfläche von 459,6 ha. Hinzu kommt noch der bestehende Windpark Timmaspe. Dieses empfinden 

wird als eine viel zu hohe Belastung für unsere Gemeinde. 

Durch die Ausweisung der Vorrangflächen 121 (Schülp), 125, 126, 132 und 145 (Aukrug) entsteht 

eine zu starke Umfassung der Gemeinde. Ins besonders zwischen den Flächen 132 und 145 ist der 

Freihaltekorridor von 60° nicht gegeben.  

Allgemein hält die Gemeindevertretung Gnutz auch die Abstände zu Einzelhäusern von 400 m und 

den Abstand zum Siedlungsbereich der Gemeinde von 800 m für zu gering. 

3.8.2. Umfassung der Ortslage 

Die Überprüfung des Umfassungswinkels für die Ortslage Gnutz ergab eine Unterschreitung des Frei-

haltekorridors von 60 Grad zwischen einzelnen, benachbarten Vorranggebieten PR2_RDE_132 und 

PR2_RDE_145 (außerhalb des Amtsgebiets) bei Berücksichtigung des Betrachtungsraums um Ortsla-

gen von 3.500 m. Dieser erweiterte Betrachtungsraum ist notwendig, da in den Vorranggebieten 

auch 200 m hohe Anlagen entstehen können. Als Maßnahme gegen die Umfassung sollte das Eig-

nungsgebiet PR2_RDE_132 verkleinert werden. Alternativ könnte auch das Vorranggebiet 

PR2_RDE_145 entfallen.  
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Abb. 32     Umfassung mit Unterschreitung des Freihaltekorridors (rot markiert) (ohne Maßstab) 
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3.8.3. PR2_RDE_125 

 Abb. 33    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Auf Grund der Verlagerung der Hochspannungsleitung muss das Vorranggebiet im Osten verkleinert 

werden (rote Fläche in obiger Zeichnung). Der Abstand zur neu errichteten 380 kV Stromtrasse ist zu 

gering, da mit bis zu 200 m hohen Windkraftanlagen gerechnet werden muss, sollte der Abstand 

mindestens 250 m betragen.  
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3.8.4. PR2_RDE_126 

 Abb. 34    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

Der Abstand zu den Einzelhäusern im Ortsteil Hofkamp muss vergrößert werden, da die Bewohner 

schon durch den angrenzenden Windpark Schülp stark belastet sind. 
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3.8.5. PR2_RDE_132 

 Abb. 35    Überprüfung der Kriterien (ohne Maßstab) 

a) Im Südwesten ist eine bestehende Waldfläche nicht berücksichtigt worden. Das Vorranggebiet ist 

entsprechend zu verkleinern. Der Freihaltekorridor ist mit 60° zwischen den Flächen 132 und 145 

(Aukrug) nicht gegeben. 

b) Der Landesentwicklungsplan sieht in diesem Gebiet eine Biotopverbundachse vor, die bei der Pla-

nung keine Berücksichtigung gefunden hat. Außerdem ist dieses Gebiet von großer Bedeutung als 

Durchzugsgebiet zahlreicher Zugvogelarten. 
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3.9. Krogaspe 

 
Abb. 36    Übersicht Gemeinde Krogaspe 

3.9.1. PR2_RDE_130 

a) Der östliche Ortsrand ist am Hahnkamper Weg anzunehmen (siehe Zeichnung unten). Der Neue 

Weg ist inzwischen über die Ausweisungen des FNP hinaus bis hierhin durchgehend mit Wohnhäu-

sern / landwirtschaftlichen Betrieben bebaut. Das Vorranggebiet verkleinert sich dadurch auf seiner 

Westseite um 50 – 100 m (rote Fläche in Zeichnung). 

 
Abb. 37    Überprüfung der Kriterien – östlicher Ortsrand (ohne Maßstab) 

b) Im Westen stellt der Flächennutzungsplan der Gemeinde eine Fläche für Waldentwicklung dar. 

Dies ist als verfestigte Planung mit einem Abstand von 100 m zu berücksichtigen. Das Vorranggebiet 

verkleinert sich dadurch (rote Fläche in Zeichnung unten). 
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Abb. 38    Überprüfung der Kriterien – Fläche für Waldentwicklung (ohne Maßstab) 

c) Die Gemeinde hat einen Landschafts- und einen Flächennutzungsplan erstellt, um zu überprüfen, 

in welchem Umfang Windeignungsräume in Krogaspe möglich sind. Das hat zu dem jetzigen Eig-

nungsraum an der Autobahn geführt, wo drei Windkraftanlagen mit 125m Höhe entstanden sind. Mit 

den Betreibern ist ein entsprechender Städtebaulicher Vertrag geschlossen worden, der eine Ab-

standsregelung von 1000 m zur Wohnbebauung am Hahnkamper Weg beinhaltet.  

Entsprechend diesem Städtebaulichen Vertrag fordern wir eine Erhöhung bzw. Beibehaltung der 

Abstandsflächen zur Wohnbebauung im Innenbereich von 800 m auf 1.000 m und im Außenbereich 

von 400 m auf 600 m. 

d) Bei Ausweisung und Festsetzung des Vorranggebiets soll die bedarfsgerechte Befeuerung / Nacht-

kennzeichnung für Windparks verpflichtend werden bzw. wir als Gemeinde diese verpflichtend dem 

WKA-Betreiber auferlegen dürfen. Dadurch wird die Beeinträchtigung in der Blickbeziehung für die 

Bürgerinnen und Bürger gemindert und somit die Akzeptanz der Windenergie erhöht. 

e) Bei Ausweisung und Festsetzung von Vorranggebieten soll eine Höhenbegrenzung für neue WKA 

als auch für Repowering-Anlagen auf max. 200 m Höhe festgesetzt werden. 

f) Auf Basis der Abstandsflächenempfehlungen des „Neuen Helgoländer Papiers“ der Länderarbeits-

gemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) sollten Vogelschutzgutachten erstellt und die Hin-

weise aus der Bevölkerung aufgenommen werden. 

In Krogaspe haben wir alljährlich ein Weißstorch-Pärchen, welches seinen Nistplatz zentral im Ort 

beim Kindergarten hat. Nach einer Untersuchung des LAG VSW lassen sich mit einem Mindestab-

stand von 1.000 Metern die Hauptnahrungsflächen in der Horstumgebung schützen, während ein 

Prüfbereich von 2.000 Metern um den Horst empfohlen wird, um weitere wichtige, abgrenzbare 

Nahrungsflächen (v. a. Grünland), zu berücksichtigen. 

Ein Rotmilan ist auch in der Krogasper Gemarkung beheimatet und wird immer wieder von Mitbür-

gern gesichtet. 

Während der Planung muss eine naturschutzfachliche Prüfung über einen angemessenen Zeitraum 

durchgeführt werden, hier sollte alle relevanten Daten erfasst werden wie z.B. Vorkommen von Ar-

ten, Flugkorridore, Nahrungsgebiete. 
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3.10. Oldenhütten 

 
Abb. 39    Übersicht Gemeinde Oldenhütten 

3.10.1. PR2_RDE_120 / PR2_RDE_123 und PR2_RDE_129 

Die Potenzialflächen wurden nicht als beabsichtigte Vorranggebiete übernommen.  

Begründung laut Datenblatt: 

„Potenzialfläche überlagert sich nahezu vollständig mit einem Kriterium hoher Priorität (potenzieller 

Beeinträchtigungsbereich mit besonderer Bedeutung für Großvögel). Um Konflikte zu vermeiden, ent-

fällt dieser Flächenteil. Da die übrige Fläche nicht die Mindestgröße von 15 ha erreicht, wird das Po-

tenzialgebiet nicht als Vorranggebiet übernommen.“ 

Dies entspricht dem Willen der Gemeinde. Auch bei eventuellen Änderungen der Kriterien des Regi-

onalplans lehnt die Gemeinde diese Flächen ab. 


